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Am 27. Mai 2021 startete der Niederländische Filmfonds (Nederlands Filmfonds),
die nationale Behörde, die für die Unterstützung von Filmproduktionen und
filmbezogenen Aktivitäten in den Niederlanden zuständig ist, ein wichtiges neues
Programm an Fördermaßnahmen für die Filmindustrie in den Niederlanden. Dem
voraus ging die Ankündigung der niederländischen Regierung, dass die COVID-19-
Beschränkungen für Kinos und Filmtheater in den Niederlanden ab dem 5. Juni
2021 gelockert werden, wobei Kultureinrichtungen wie Theater, Kinos und
Konzertsäle für maximal 50 Besucher pro Raum geöffnet werden dürfen (zu
früheren Maßnahmen siehe IRIS 2020-5/18, IRIS 2020-6/8 und IRIS 2020-7/17). Die
neue Regelung trägt den Titel „Full Circle“ und ist eine der Fördermaßnahmen des
Filmfonds im Rahmen der COVID-19-Fördermaßnahmen; die Förderobergrenze
liegt bei EUR 3.500.000.

Die neue Regelung soll Filmverleiher in der Phase der Wiedereröffnung von Kinos
und Filmtheatern nach einer langen Schließung während der COVID-19-
Beschränkungen (siehe IRIS 2020-5/8) unterstützen. Der Filmfonds erklärt, der
Zweck der neuen Regelung bestehe darin, „die Sichtbarkeit niederländischer
Talente und ihrer Filme auf der Leinwand zu erhöhen und die
Wertschöpfungskette für Filme als Ganzes zu unterstützen“. Die Regelung betrifft
niederländische Spielfilme, abendfüllende Animationsfilme und Dokumentarfilme
(größere Filmproduktionen), die mithilfe einer Fördermaßnahme des Filmfonds
produziert wurden.

Erstens zum Förderanspruch: Es können Filmverleiher einen Antrag stellen, die
mindestens zwei Jahre vor der Beantragung ununterbrochen Filme in
niederländischen Kinos und Filmtheatern gestartet haben. Ausnahmsweise kann
sich auch eine Produktionsfirma in Zusammenarbeit mit einer Filmmarketing- oder
Werbeagentur oder einem Filmverleih bewerben. Außerdem sind ausschließlich
durch den Filmfonds geförderte Spielfilme, abendfüllende Animationsfilme oder
Dokumentarfilme mit mehrheitlich niederländischem Anteil antragsberechtigt, bei
denen alle Drehtage bis zum 31. August 2021 abgeschlossen sind. Zweitens muss
der Kinostart mit dem Ziel einer bestmöglichen Reichweite in Kinos und
Filmtheatern 2021 oder in der ersten Hälfte 2022 erfolgen. Drittens kann in Bezug
auf spezifische Förderung bei einem Budget für Druck und Werbung (D&W) von
bis zu EUR 60.000 ein erhöhter Verleihzuschuss von bis zu EUR 30.000 beantragt
werden. Wichtig ist dabei, dass kein verpflichtender persönlicher D&W-
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Investitionsbeitrag des Antragstellers von 20 % verlangt wird. Darüber hinaus
kann der Antragsteller bei einem Budget für Druck und Werbung von EUR 60.000
oder mehr einen zusätzlichen Verleihzuschuss beantragen. Die Eigeninvestition
des Antragstellers für Druck und Werbung wird vom Fonds zu 100 % bis zu einem
Höchstbetrag von EUR 100.000 übernommen. Für beide Antragsoptionen gilt,
dass maximal 15 % des Fondszuschusses für (angestelltes) Personal und
Gemeinkosten bis zu einem Höchstbetrag von EUR 12.000 aufgewendet werden
dürfen. Beide Fondszuschüsse sind kostenmindernd und müssen daher nicht
zurückgezahlt werden. Die Regelung wird vom 31. Mai 2021 bis zum 31.
September 2021 gelten.

Filmfoonds, Full Circle, 27 mei 2021 

https://www.filmfonds.nl/page/8785/full-circle

Niederländischer Filmfonds, Full Circle, 27. Mai 2021

Filmfonds, Nieuwe steunmaatregel Distributie: Full Circle, 27 mei 2021

https://www.filmfonds.nl/page/10015/nieuwe-steunmaatregel-distributie-full-circle

Niederländischer Filmfonds, Neue Verleihförderungsmaßnahme: Full Circle, 27.
Mai 2021
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